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Die gleitende Arbeıtswoche
Vom Standpunkt aer Sozialethik und CX oraltheologieH
Die Arbeitszeit in ustriegesellschaft

Vordergrund aller Humanisierungsbestrebungen der Arbeitswelt heute steht die
rage nach der der Arbeitsleistung und ihrer rganisation der gegebenen
Arbeitszeit. Dies gilt ebenso der Phase der derzeitigen gesellschaftlichen Entwick-
lung, WO die der Arbeitnehmer den Dienstleistungsbereichen ständig zunimmt
gegenüber dem Rückgang anles! der HH  prım und ekundären Produktion
Die Einführung des ießbandes der industriellen ertigung ist zZzu einem Muster-
und Standardproblem geworden; auch die Frage, ob dieses cht wieder abschaffen
onne. (Eine gewisse Monotonie als Arbeitsleid sche  int  H wohl nie abschaffbar.) Dazu
kommen die organisatorischen Zwänge der weitverzweigten Arbeitsteilung der
Industriegesellschaft, die ein bestimmtes festes Zeit (auch die Leistungs-
bemessung) SLATT! Festlegung verlangen und den Menschen vorher fixiertes
Ge  rüst  41 der Zeitverteilung einbinden, ohne Uunmı)  s  +telbare Rücksicht auf die anfallende
Arbeit. Auch die Dauer der Arbeitszeit im Tag, der Woche und 1Im ebensablauf

unmittelbarer Verbindung mıt dem Humanisierungsproblem der Arbeit
gesehen. Der Kampf von einst U die Arbeitsruhe amnı nntag ist kaum mehr

Bewußtsein, obwohl S eine Jahre her ist, die ONnn- und Feiertagsarbeit
die Arbeitnehmer noch üblich warl! Überhaupt hat U säkularisierte Industrie-

gesellschaft die Probleme der eligiösen Entheiligung des Sonntags Berufsarbeit
und die entsprechende Abwägung der Öötigung hierzu geringerem HCcE
wäartig noch cstärker traditionell christlich gepragte Gesellschaften VOT wenigen
Jahrzehnten.

dürfte letztere Erscheinung cht SO entscheidend se1in dafß Je Diskussion
über die Aw. gleitende Arbeitswoche) ın der sozialwirtschaftlichen Literatur

Die Arbeitszeit, Arbeitszeitre elungen S Arbeitnehmer ınter EinfÄuß der Jleitenden
beitszeit, Berlin 1973, 26. In sterreich gilt eit das Gesetz 16. Jänner 1895,
C Nr. 21, Regelung der Sonn- und keiertags > im Gewerbebetriebe,
in der assung der Gesetze RGBIL. Nr. 125/1905, StGBI Nr. 282/1919 GOWwie der Bun
gesetze Nr. '# BGBI. Nr. 194/1947 und Nr. 156/1958
ferner das Gesetz 5 15, p 1919, StGBI. Nr. 2582, über Mindes  ezeit, den
denschluß und die onntagsruhe in Landesgewerben un anderen Betrieben, E,
BGBI. Nr. 50/1974. Der ZUT Begutachtung vorliegende n des Bundesministeriums

soziale Verwaltung eines Bundesgesetzes über Ruhezeit und
Arbeitsruhe n Feiertagen hält Sonntagsschutz fest „Dem Arbeitnehmer gebührt
wöchentlich eine ununterbrochene Ruhezeit sechsunddreißig V"ii“l in
onntag Z fallen hat,” Abw:  ende Regelungen ZUTr Ermöglichung des Schicht-
wechsels, eine kurze Zeit (bis Ä Wochen) und Kampagnebetrieben ährend der
Erntezeit Ööglich. Dazu ommen Sonderbestimmungen für beitnehmer Dr  in Betrieben
des fentlichen e| in enanstalten und <  > Apotheken, WO| Ährend eser
Arbeitszeit dann jedem be  ehmer noch auf Verlangen ZUur Erfüllung sein
religiösen i]l„u[ n|  ge Freizeit gewähren ist, wenn diese en nicht außerhalb
der Arbeitszeit erfüllt W können und sofern die Freistellung mit den unabweig-
lichen E ernissen des Betriebes vereinbar ist, Generelle Ausnahmen Na

können durch Vero ung für bestimmte Arbeitnehmergruppen oder einzelne
etiriebsa: getroffen werden, {A  {} 65 g Ööften esse infolge besonders
schwerwiegender Umstände katastrophen, Epidemien 1L, ä.) erfordert. Dn
können durch Bewilligung des Bundesministers soziale Verwaltung Ausnahmen erfol-

auf Antrag des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen
für bestimmte Arbeitnehmergruppen Betriebes, Wenn aufgrund ines n Ver-

ege technologischenrerforderlich
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Die gleitend~ Arbeitswoche 
Vom Standpunkt der Sozialethik und der Moraltheologie heute 

Die Arbeitszeit in der Industriegesellsdtaft 

Im Vordergrund aller Humanisierungsbestrebungen der Arbeitswelt heute steht die 
Frage nach der Art der Arbeitsleistung und ihrer Organisation in der gegebenen 
Arbeitszeit. Dies gilt ebenso in der Phase der derzeitigen gesellschaftlichen Entwick­
lung, wo di~ Zahl der Arbeitnehmer in den Dienstleistungsbereichen ständig zunimmt 
gegenüber dem Rückgang an Beschäftigten in der primären und sekundären Produktion. 
Die Einführung des Fließbandes in der industriellen Fertigung ist zu einem Muster­
und Standardproblem geworden; auch die Frage, ob man dieses nicht wieder abschaffen 
könne. (Eine gewisse Monotonie als Arbeitsleid scheint wohl nie abschaffbar.) Dazu 
kommen die organisatorischen Zwänge der weitverzweigten Arbeitsteilung der 
Industriegesellschaft, die ein bestimmtes festes Quantum Zeit (auch für die Leistungs­
bemessung) in starrer Festlegung verlangen und den Menschen in ein vorher fixiertes 
Gerüst der Zeitverteilung einbinden, ohne unmittelbare Rücksicht auf die anfallende 
Arbeit. Auch die Dauer der Arbeitszeit im Tag, in der Woche und im Lebensablauf 
wird in unmittelbarer Verbindung mit dem Humanisierungsproblem der Arbeit 
gesehen. Der Kampf von einst um die Arbeitsruhe am Sonntag ist kaum mehr 
im BewuBtsein, obwohl es keine 100 Jahre her ist, daß die Sonn- und Feiertagsarbeit 
für die Arbeitnehmer noch üblich war1 I Oberhaupt hat unsere säkularisierte Industrie­
gesellschaft die Probleme der religiösen Entheiligung des Sonntags durch Berufsarbeit 
und die entsprechende Abwägung der Nötigung hierzu in geringerem Maße gegen­
wärtig als noch stärker traditionell christlich geprägte Gesellschaften vor wenigen 
Jahrzehnten. 
Doch dürfte letztere Erscheinung nicht so entscheidend sein dafür, daß die Diskussion 
über die gl. Aw. ( = gleitende Arbeitswoche) in der sozialwirtschaftlichen Literatur 

1 Vgl. Die Arbeitszeit, Arbeitszeitr~gelungen für Arbeitnehmer unter EinBuß der gleitenden 
Arbeitszeit, Berlin 1973, 126. In Osterreich gilt zur Zeit das Gesetz vom 16. Jänner 1895, 
RGBI. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, 
in der Fassung der Gesetze RGBI. Nr. 125/1905, StGBl. Nr. 28211919 sowie der Bundes­
gesetze BGBl. II Nr. 421/1934, 548/1935, BGBl, Nr. 194/1947 und BGBl. Nr. 156/1958; 
ferner das Gesetz vom 15. Mai 1919, StGBI. Nr. 282, über die Mindestruhezeit, den 
Ladensdtluß und die Sonntagsruhe in Landesgewerben und anderen Betrieben, i. d. F. 
BGBl. Nr. 50/1974. Der zur Begutachtung vorliegende neue Entwurf des Bundesministeriums 
filr soziale Verwaltung eines Bundesgesetzes über die w6chentliche Ruhezeit und die 
Arbeitsruhe an Feiertagen hält am Sonntagsschutz fest: ,,Dem Arbeitnehmer gebfihrt 
wöchentlich eine ununterbrochene Ruhezeit von sechsunddreißig Stunden, in die der 
Sonntag zu fallen hat." Abweichende Regelungen sind zur Ermöglichung des Schicht­
wechsels, filr eine kurze Zeit (bis 4 Wochen) und in Kampagnebetrieben während der 
Erntezeit möglich. Dazu kommen Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Betrieben 
des öffentlichen Verkehrs, in Krankenanstalten und in Apotheken, wobei während dieser 
Arbeitszeit dann jedem Arbeitnehmer noch auf Verlangen die zur Erfüllung seiner 
religiösen Pflichten nötige Freizeit zu gewähren ist, wenn diese Pflichten nicht außerhalb 
der Arbeitszeit erfüllt werden können und sofern die Freistellung mit den unabweis­
lichen Erfordernissen des Betriebes vereinbar ist. Generelle Ausnahmen nach diesem 
Entwurf können durch Verordnung für bestimmte Arbeitnehmergruppen oder für einzelne 
Betriebsarten getroffen werden, wenn es das 6ffentliche Interesse infolge besonders 
schwerwiegender Umstände (Naturkatastrophen, Epiaemien u. 1.) erfordert. In Einzelfällen 
können durch Bewilligung des Bundesministers filr soziale Verwaltung Ausnahmen erfol­
gen auf Antrag des Arbeitgebers nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen 
fnr bestimmte Arbeitnehmergruppen eines Betriebes, wenn aufgrund eines neuen Ver­
fahrens diese aus tedmologischen Gritnden erforderlich sind. 
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heute G( gering ist, sondern einfach das Fak:; d die Aw. faktisch allgemein
eute nicht ErWOogeEN wird Hingegen ist den letzten Jahren die eIiorm der Arbeits-
verhältnisse vVon den starren täglichen oder WOCNHNeN! eitregelungen weg sog
variablen Arbeitszeit viel stärker beachtet worden. Bei variabler Arbeitszeit handelt s
sich den weitgehenden erzicht auf Vorgaben chronologischen Dimension einer
kontrahierten Arbeitszeitmenge, in einem bestimmten Zeitraum®. el daher ein-
leitend vermerkt, Ca ein! moraltheologische Aufarbeitung der Aspekte der variablen
oder gleitenden Arbeitszeit, die viele Menschen heute auch Bereich des Mög-
lichen liegt, VOonNn Standpunkt der Humanisierung der Arbeitswelt 1U5 viel aktueller
WAarFr:!  4 als die noch immer gestellte Spezialfrage nach der Aw.
Schließlich se1l darauf verwiesen, laß die Dauer der Arbeitszeit volkswirtschaftlich
einem Verhältnis steht csowohl! zu der Einkommenshöhe der .beitnehmer und
Produktivität der irtschaft alsc Voraussetzung alc auch eiınem Verhältnis

der Arbeitsplätze gesehen werden muß e1ner Zeit, elen Industrie-
staaten der Welt eute Arbeitslosigkeit herrscht.
Die starken Arbeitszeitverkürzungen während der Jahre des raschen Wirtschafts-
wachstums, dessen Ende HN der Erdölkrise 1973 markiert werden die Raffung
der wöchentlichen Arbeitszeit auf 1 4 Tage der oche, dadurch die Schaffung
verlängerter Wochenenden muıt zunehmender Freizeit allem vV«ec Bevölkerungs-
chichten muıt abhängiger und minder qualifizierter Lohnarbeit, haben eigenen
1 Problemen geführt die Zunahme der Freizeit und eın entsprechender Freizeit-
konsum den langen Weochenenden oder cdie ufnahme vVon Zweit- und Neben-
berufen < esen. ieder cteht damit die Sinnverflachung des Sonntags Ur
Diskussion.

Die Aw. oder dDNUm1_'i'‚"

Begriff: Unter gl ÄAw. ıst eine Form der Arbeitszeitregelung ZuUu verstehen bestimmte
Gruppen von Beschäftigten mi+t über den Sonntag durchlaufender Arbeitsweise,
Vermeidung technisch nich‘  er vertretharer Produktionsunterbrechung (oder Dienst-
Jeistung). „Gleitend“” ust der fre  1e Arbeitstag, der nich  en ehr egerundsätzlich atıf den
Sonntag £311t oll ausgebildet ist dieses Verfahren des „Gileitens”, w  JO Sonntag
ohne Einschränkung der Produktion wıe AIl jedem anderen Wochentag gearbeitet wird.
Anders ist bei Dienstleistungen (Gaststätten z. B.), die speziell den Hauptanfall

Arbeit { Sonntag verzeichnen und daher die arbeitsfreien Tage Wochentagen
vorsehen mussen.  a& alle diese Fälle eibt den mitteleuropäischen Gtaaten
arbeitsrechtliche Regelungen. So 6e1 vermerkt, dalß das Arbeitsrecht der i'i;!?‘ ter-
brochene Arbeit werktags und sonntags MUTrXr Zwei ründen zuläßt

technisch zwingenden Gründen wWwIe Falle VvVon Produktionsbetrieben, fen
und Förderbändern, oder Dei chemischen und sonstigen Prozessen, die Z B. gleichmäßige
Temperaturen verlangen.

Wenn es Interessen und Bedürfnisse der Allgemeinheit (Gas, Wasser, Strom, Ver-
kehrswesen) verlangen.
eın wirtschaftliche Interessen aber reichen nach dem GesetzgeberEnicht aus8

Die Zahl der S Gleitsystemen der Arbeitszeitordnung Betroffenen
gene Angaben speziell die Aw. sind nicht bekannt Es eibt letzter Zeit
auch Versuche mit Gleitsystemen nterschie: OM der Aw., nämlich
die 8-Tage-Woche und das Mod Doppelwoche, 1, eın 15-Tage-Rhythmus.
Aus einer Angabe die A  n lassen sich jed gewisse usse ziehen H

Vgl Teriet, Neue Strukturen der leitenden Arb:  erteilung, Ö  gen 1976, 14.
x Die Arbeitszeit, O., 65,

heute so gering ist, sondern einfach das Faktum, da8 die gl. Aw. faktisch allgemein 
heute nicht erwogen wird. Hingegen ist in den letzten Jahren die Reform der Arbeits­
verhältnisse von den starren täglichen oder wödtentlidten Zeitregelungen weg zur sog. 
variablen Arbeitszeit viel stärker beachtet worden. Bei variabler Arbeitszeit handelt es 
sich um den weitgehenden Verzicht auf Vorgaben zur chronologischen Dimension einer 
kontrahierten Arbeitszeitmenge, in einem bestimmten Zeitraum2• Es sei daher ein­
leitend vermerkt, daß eine moraltheologische Aufarbeitung der Aspekte der variablen 
oder gleitenden Arbeitszeit, die für viele Menschen heute auch im Bereich des Mög­
lichen liegt, vom Standpunkt der Humanisierung der Arbeitswelt aus viel aktueller 
wäre als die noch immer gestellte Spezialfrage nach der gl. Aw. 
SdtlieBlich sei darauf verwiesen, daß die Dauer der Arbeitszeit volkswirtschaftlich in 
einem Verhältnis steht sowohl zu der Einkommenshöhe der Arbeitnehmer und zur 
Produktivität der Wirtschaft als Voraussetzung dafür, als auch in einem Verhältnis 
zur Zahl der Arbeitsplätze gesehen werden muß in einer Zeit, wo in vielen Industrie­
staaten der Welt heute Arbeitslosigkeit herrscht. 
Die starken Arbeitszeitverkürzungen während der Jahre des raschen Wirtschafts­
wachstums, dessen Ende mit der Erdölkrise 1973 markiert werden kann, die Raffung 
der wöchentlichen Arbeitszeit auf u. a. 4 Tage der Woche, dadurch die Schaffung 
verlängerter Wochenenden mit zunehmender Freizeit vor allem von Bevölkerungs­
schichten mit abhängiger und minder qualißzierter Lohnarbeit, haben zu eigenen 
neuen Problemen geführt: die Zunahme der Freizeit und ein entsprechender Freizeit­
konsum an den langen Wochenenden oder die Aufnahme von Zweit- und Neben­
berufen an diesen. Wieder steht damit die Sinnverßachung des Sonntags zur 
Diskussion. 

Die gL Aw. oder die kontinuierliche Arbeitszeit 

Begriff: Unter gl. Aw. ist eine Form der Arbeitszeitregelung zu verstehen für bestimmte 
Gruppen von Beschäftigten mit über den Sonntag durchlaufender Arbeitsweise, zur 
Vermeidung technisch nicht vertretbarer Produktionsunterbrechung (oder Dienst­
leistung). ,,Gleitend" ilSt der freie Arbeitstag, der nicht mehr grundsätzlich auf den 
Sonntag fällt. Voll ausgebildet ist dieses Verfahren des „Gleitens", wenn am Sonntag 
ohne Einschränkung der Produktion wie an jedem anderen Wochentag gearbeitet wird. 
Anders ist es bei Dienstleistungen (Gaststätten z.B.), die speziell den Hauptanfall 
an Arbeit am Sonntag verzeichnen und daher die arbeitsfreien Tage an Wochentagen 
vorsehen müssen. Für alle diese Fälle gibt es in den mitteleuropäischen Staaten genaue 
arbeitsrechtliche Regelungen. So sei vermerkt, daß das Arbeitsrecht der BRD ununter­
brochene Arbeit werktags und sonntags nur aus zwei Gründen zuläßt: 
1. aus technisch zwingenden Gründen wie im Falle von Produktionsbetrieben, z. B. Öfen 
und Förderbändern, oder bei chemischen und sonstigen Prozessen, die z. B. gleichmäßige 
Temperaturen verlangen. 
2. Wenn es Interessen und Bedürfnisse der Allgemeinheit (Gas, Wasser, Strom, Ver­
kehrswesen) verlangen. 
Rein wirtschaftliche Interessen aber reichen nach dem Gesetzgeber dafür nicht aus8• 

Die Zahl der von Gleitsystemen der Arbeitszeitordnung Betroffenen 
Eigene Angaben speziell für die gl. Aw. sind nicht bekannt. Es gibt in letzter Zeit 
auch Versuche mit neuen Gleitsystemen zum Unterschied von der gl. Aw., nämlich 
die 8-Tage-Woche und das Modell Doppelwoche, d. i. ein 15-Tage-Rhythmus. 
Aus einer Angabe für die BRD lassen sich jedoch gewisse Schlüsse ziehen: Für hoch-

1 Vgl. Teriet, Neue Strukturen der gleitenden Arbeitsverteilung, Göttingen 1976, 14. 
a Vgl. Die Arbeitszeit, a. a. 0., 65. 
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gerechnet 22, Millionen abhängig Erwerbstätige werden “r  4 Prozent ausgewilesen, deren
wöchentliche Arbeitszeit Sonntag endet. Regelmäßig 3 Stunden und mehr
nntag arbeiteten: 1,457.000, davon sind Frauen; gelegentlich: 1,008.000,
davon O00 Frauen.
Eine Freizeiterhebung der ammer Arbeiter und Angestellte Wien 78, nicht
publiziertes anuskript, 12—15 gibt auch Aufschluß iber die Häufigkeit der Sonn-
und eiertagsarbeit Raum Wien:

„Insgesamt acht rund ein Fünftel der Befragten ab und n eiertagen oder eıen
enen en erufliche Mehrarbeit. Allerdings dies normalerweise ur (  4 0/9 mehr
als dreimal ona der Fail Der (bereinigte) itt liegt bei zweıma:  1 monatlich.
Unter den mann!  lichen Arbeitnehmern ist Sonn- und Feiertagsarbeit mer:' stärker alc
unt vl weiblichen anzutreffen, und ZWäar sowohl wWas Verbreitung alc auch vv Intensität
anbelangt. Hingegen ergeben sich zwischen Arbeitern und Angestellten, aber auch nach dem
Alter gut wıe keine Unterschiede. geringsten auch hinsich der Häufigkeit
neigen zu dieser Form er Mehrleistung jüngeren Arbeiterinnen 9/0), am ctärk-
st: die chen Angestellten mittieren Alters 0/o)
Der Anteil derjenigen, an Sonn- und eiertagen arbeiten, S den Hilfs-
arbeitern 10) den niedrig qualifizierten Angestellten Von 10) ab und bei den
mittleren Angestellten und != $ !“31 (4 von 10) und den höheren Angestellten (die Hälft
wieder dieser qualifizierten Gruppe Sonn- und Feiertagsarbeit auch
SOn oft verrichtet: Vo 12 0/9 mindestens reimal $  £  1 Monat; bei den anderen
hingegen Nur K 0/9,
Verwitwete und es:  ene arbeiten an Sonn- und Feiertagen ger als ge
verheiratete fragte, Die Unterschiede cind edoch nicht gravieren F laß von einer
eindeutigen es  mung der Sonn- und Feiertagsarbeit durch den 'amilienstand sprechen
könnte.

den Beziehern er Einkommen kommt ufiger VOT, ( al freien Tagen
berufliche Arbeit verrichten. nNnerseits 1  ist zZzu vermuten, daß die Ööhe des Einkommens
durch die feiertäg rbe' mitbestimmt wird, andererseits, sich n ochbezahlte
geistige 138 (z B. bei kademikern) handelt, ür die der auch 15 eresse

geinen eien agen verwendet. B arbeiten den Personen, d ein monat-
es Netto-Familieneinkommen vVon »  o 11.000.— und mehr verfügen, etwa auch
An Sonn- und Feiertagen. In den Gruppen bis u ”000.,— ist 1LUF rund ein rittel.”

< Begründung der Arbeitsruhe am Sonntag sozialethischer SAatz

Beruf(sarbeit) und Muße, damit auch Arbeitszeit und Freizeit, stehen in einem komple-
mentären  H+ Verhältnis zueinander. Gie sind beide für die Sinnerfüllung menschlichen
ens bedeutsam Wie der ensch Sel. Lebensverlauf einen Rhythmus 1n
kürzeren und ängeren zeitlichen Einheiten hat, ist auch der Wechsel Arbeits- und
Freizeit 1 Rhythmus für ihn icht NUur er dem Aspekt der Erholung bedeutsam.
Dieser Rhythmus hat gewisse gemein menschliche Phasen nach Tageszeit, Onaten
(und damit 1n Unterteilung Wochen) und ahren, die durchaus also S emmenter
sozialer Bedeutung sind: alle Menschen rechnen nich‘  en NUTX rein 3 Konvention VPIT-
einbarten Zeiträumen. steht dahinter 60 eiw.: wiıe eıne Wirkweise der mensch-
ichen Natur, die nicht einfachhin manipuliert werden kann. Einer der wichtigsten
zeitlichen Lebensrhythmen ın sozialer Abstimmung 1st daher auch clie Woche und die
Festlegung einer gesellschaftlich üblichen und geschützten, allen gemeinsamen Zeit der

Ergebnis Kulturentwicklung eben der Sonntag. Unabhängig davon
ist 05, wıe die „ideologische  48 Begründung gegeben wird, ob die Mußezeit einfach als
aktisches Kulturerbe en wird oder aber 5 dem tieferen transzendenten
Wesen des Menschen gefolgert wird Der Sonntag bestimmt den notwendigen Rhyth-
S des Wechsels von Arbeit und Mufß  m
Könnte dieser Wechsel individuell auch verschieden eregelt werden, SO verlangt die
soziale Dimension menschlichen Lebens die soziale Regelung des „freien ages Der
Sonntag wird seiıner estimmung einem Gemeinwohlgut, das entschieden höher
liegt als Vorteile einer Entflechtung des Verkehrs z B Un Wochenenden WEeg. Alle
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gerechnet 22,7 Millionen abhängig Erwerbstätige werden 4 Prozent ausgewiesen, deren 
wöchentliche Arbeitszeit erst Sonntag endet. Regelmäßig 3 Stunden und mehr am 
Sonntag arbeiteten: 1,457.000, davon sind 323.000 Frauen; gelegentlich: 1,008.000, 
davon 193.000 Frauen. 
Eine Freizeiterhebung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien {1978, nicht 
publiziertes Manuskript, 12-15) gibt auch AufsmluB über die Häufigkeit der Sonn­
und Feiertagsarbeit im Raum Wien: 

„Insgesamt macht rund ein Fünftel der Befragten ab und zu an Feiertagen oder freien 
Wochenenden berufliche Mehrarbeit. Allerdings ist dies normalerweise nur bei 4 °/o mehr 
als dreimal im Monat der Fall. Der (bereinigte) Durchschnitt liegt bei ca. zweimal monatlich. 
Unter den männlichen Arbeitnehmern ist Sonn- und Feiertagsarbeit merklich stärker als 
unter den weiblichen anzutreffen, und zwar sowohl was Verbreitung als auch was Intensität 
anbelangt. Hingegen ergeben sich zwischen Arbeitern und Angestellten, aber auch nach dem 
Alter so gut wie keine Unterschiede. Am geringsten - auch hinsichtlich der Häufigkeit -
neigen zu dieser Form beruflicher Mehrleistung die jüngeren Arbeiterinnen (6 °/o), am stärk­
sten die männlichen Angestellten mittleren Alters (30 °/o). 
Der Anteil derjenigen, die auch an Sonn- und Feiertagen arbeiten, nimmt von den Hilfs­
arbeitern (4 von 10) zu den niedrig qualifizierten Angestellten (3 von 10) ab und bei den 
mittleren Angestellten und Beamten (4 von 10) und den höheren Angestellten (die Hälfte) 
wieder zu. Bei dieser höchst qualiflzierten Gruppe wird Sonn- und Feiertagsarbeit auch 
besonders oft verrichtet: von 12 °/o mindestens dreimal im Monat; bei den anderen Gruppen 
hingegen nur von 3 bis 6 °/o. 
Verwitwete und Geschiedene arbeiten an Sonn- und Feiertagen häufiger als ledige und 
verheiratete Befragte. Die Unterschiede sind jedoch nicht so gravierend, daß man von einer 
eindeutigen Bestimmung der Sonn- und Feiertagsarbeit durch den Familienstand sprechen 
könnte. 
Bei den Beziehern hoher Einkommen kommt es häufiger vor, daß sie an ihren freien Tagen 
berufliche Arbeit verrichten. Einerseits ist zu vermuten, daß die Höhe des Einkommens 
durch die feiertägliche Arbeit mitbestimmt wird, andererseits, daß es sich um hochbezahlte 
geistige Arbeit (z. B. bei Akademikern) handelt, für die der Befragte auch aus Interesse 
an seinen freien Tagen Zeit verwendet. So arbeiten von den Personen, die über ein monat­
liches Netto-Familieneinkommen von S 11.000.- und mehr verfügen, etwa die Hälfte auch 
an Sonn- und Feiertagen. In den Gruppen bis S 7000.- ist es jedoch nur rund ein Drittel." 

Die Begründung der Arbeitsruhe am Sonntag: sozialethischer Ansatz 

Beruf(sarbeit) und Muße, damit auch Arbeitszeit und Freizeit, stehen in einem komple­
mentären Verhältnis zueinander. Sie sind beide für die Sinnerfüllung menschlichen 
Lebens bedeutsam. Wie der Mensch nun in seinem Lebensverlauf einen Rhythmus in 
kürzeren und längeren zeitlichen Einheiten hat, ist auch der Wechsel von Arbeits- und 
Freizeit im Rhythmus für ihn nimt nur unter dem Aspekt der Erholung bedeutsam. 
Dieser Rhythmus hat gewisse allgemein mensmlime Phasen nach Tageszeit, Monaten 
(und damit in Unterteilung Wochen) und Jahren, die durchaus also von eminenter 
sozialer Bedeutung sind: alle Menschen remnen in nicht nur rein aus Konvention ver„ 
einbarten Zeiträumen. Es steht dahinter so etwas wie eine Wir.kweise der mensch­
lichen Natur, die nicht einfachhin manipuliert werden kann. Einer der wichtigsten 
zeitlichen Lebensrhythmen in sozialer Abstimmung ist daher auch die Woche und die 

~ Festlegung einer gesellschaftlich üblimen und geschützten, allen gemeinsamen Zeit der 
Muße, im Ergebnis unserer Kulturentwid<lung eben der Sonntag. Unabhängig davon 
ist es, wie die „ideologische" Begründung gegeben wird, ob die MuBezeit einfach als 
faktisches Kulturerbe angenommen wird oder aber aus dem tieferen transzendenten 
Wesen des Menschen gefolgert wird. Der Sonntag bestimmt den notwendigen Rhyth­
mus des Wechsels von Arbeit und Muße. 
Könnte dieser Wemsel individuell auch versmieden geregelt werden, so verlangt die 
soziale Dimension mensmlimen Lebens die soziale Regelung des „freien" Tages. Der 
Sonntag wird in seiner Bestimmung zu einem Gemeinwohlgut, das entschieden höher 
liegt als Vorteile einer Entflemtung des Verkehrs z.B. von Wochenenden weg. Alle 
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solchen Vorteile der Erleichterung Vo Kommunikation und Beweglichkeit en auf
Kosten der menschlich-sozialen Grundkommunikation In der Zeit gemeinsamer M
und auf Grund eben auch eines cOzial wirksamen Rhythmus im Zeitablauf. icht
das Individuum hat R1n Recht auf Mußezeiten, auch die Gemeinschaften haben
echt und Notwendigkeit Erleben gemeinsamer Muße und von Arbeit freier
Kommunikation.
1es zeigt sich besonders auch sinnvollen Erleben von Freizeit, die 1 Bereich der
materiellen Voraussetzungen und Bedingungen von der Ruhe bis ZUTC Festlichkeit des
„Rahmens“” und bis zZzu den soOzialen egegnungen des schöpferischen SÖtimulans
bedürfen, soll eben die Freizeit bewältigt werden und B-  Pn z akımnım werden und
irgendeiner „Auffüllung“ zuge werden.
D  hJ1ese sozialethischen Gesichtspunkte hat auch 1US XIT. hervorgehoben, wenn er den
„‚natürlichen Sinn der Freizeit in Beziehung Arbeitszeit gesetzt hat*

Die Begründung der beitsruhe Sonntag; moraltheologischer
Die Moraltheologie geht B  S christlichen Sinn des Sonntags als dem Tag des Herrn
aQuUus. Die Arbeitsruhe Sonntag gewinnt die Bedeutung der Heiligung der Arbeit,
wird „kultische Ruhe‘5 verstanden und symbolisiert den Orrang des es der
Arbeit. Gie ist darüber hinaus auch e1ne Darstellung der eschatologischen Ausrichtung
des Sonntags: der Herrentag deutet auf den ewigen achten Tag, dem Geele und Leib
ihre Ruhe finden werden.
Dem Vaticanum ist der vonntag als Herrentag der „Ur-Feiertag“, Im Vordergrund
steht die Zusammenkunft der Christgläubigen, „Uum das Wort Gottes Z£1 hi  oOren  &8 und
an der Eucharistiefeier teilzunehmen“”. Deshalb soll auch „ein Tag der Freude
und der Muße‘” sSein. Der Sonntag ist „Fundament und Kern .des ganzen iturgischen
ahre Darum hält das onzil auch unbedingt Falle Kalenderreform
der „Siebentagewoche mit dem Sonntag” fest’,
In der Pastoralkonstitution findet sich im Kapitel über das Wirtschaftsleben ZUr Arbeit
der Hinweis auf clie nicht ausdrücklich auch den Sonntag eıgens hervorhebenden
Zeiten der uhe und der Muß  u Ihre Dauer ..  e ausreichen das Leben der
Arbeiter „mut hren Familien, kulturelles, gesellschaftliches und w..  reli  giöses
Leben“®8 Hier sind die (auch onntägliche) Arbeitsruhe die gumente des Tel-
sSe1ns cdas religiöse Leben und den Kult auf INer Ebene gesehen mit eiıner eihe
anderer Rechte und Notwendigkeiten den arbeitenden Menschen cowochl personaler

auch gesellschaftlicher Natur.
Freilich wird die Arbeitsruhe am Sonntag den Christen auch mit eıne Voraussetzung
sein, kirchlicher Gemeinschaft und der liturgischen Gemeinde versammelt, den
errentag fe:  1ern. ennoch, „die sehr unterschiedlichen Elemente des ultes und
der Arbeitsruhe dürfen .nicht gleichrangig gestellt erden. Der Sonntag bestand ange
ohne Arbeitsruhe‘?. Die Auslegung des Sonntagsgebots die Kirche heute geht
Ve( Starren Gesetzes-Rigorismus und Z,wang, allgemeinen, und bei der Arbeitsruhe

besonderen, weg einem bewußten eiern, Q anchmal Dbereits der theol
Argumentation cie efahr ıner Unverbindlichkeit gesehen werden könnte und einer
situations-ethischen des einzelnen dem ebot gegenüber. Dabei wird die
Bedeutung des historischen Werdens der Sonntagsruhe dem religiös-kultischen

Utz-Gronner, Soziale 5Summe Pius’ AXIL., I, Nr. 3247
5 Häring, Das esetz Christi vA München-Freiburg/B 1966, 283 324,
6 Li
7 Ebd., imgiekonstitution  IM „Sacrosanctum Concilium“, Nr. J6.

Pastoralkonstitution „Gaudium Sp Nr.
Oster, Mundi IV,
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solchen Vorteile der Erleichterung von Kommunikation und Beweglichkeit gingen auf 
Kosten der menschlich-sozialen Grundkommunikation in der Zeit gemeinsamer Muße 
und auf Grund eben auch eines sozial wirksamen Rhythmus im Zeitablauf. Nicht nur 
das Individuum hat ein Recht auf seine Mußezeiten, auch die Gemeinschaften haben 
Recht und Notwendigkeit zum Erleben gemeinsamer Muße und von Arbeit freier 
Kommunikation. 
Dies zeigt sich besonders auch im sinnvollen Erleben von Freizeit, die im Bereich der 
materiellen Voraussetzungen und Bedingungen von der Ruhe bis zur Festlichkeit des 
„Rahmens" und bis zu den sozialen Begegnungen des schöpferischen Stimulans 
bedürfen, soll eben die Freizeit bewältigt werden und nicht zum Vakuum werden und 
irgendeiner „Auffüllung" zugeführt werden. ~ 
Diese sozialethischen Gesichtspunkte hat auch Pius XII. hervorgehoben, wenn er den 
,,natürlichen Sinn" der Freizeit in Beziehung zur Arbeitszeit gesetzt hat'. 

Die Begründung der Arbeitsruhe am Sonntag; moraltheologischer Ansatz 

Die Moraltheologie geht vom christlichen Sinn des Sonntags als dem Tag des Herrn 
aus. Die Arbeitsruhe am Sonntag gewinnt die Bedeutung der Heiligung der Arbeit, 
wird als „kultische Ruhe"5 verstanden und symbolisiert den Vorrang des Kultes vor der 
Arbeit. Sie ist darüber hinaus auch eine Darstellung der eschatologischen Ausrichtung 
des Sonntags: der Herrentag deutet auf den ewigen achten Tag, an dem Seele und Leib 
ihre Ruhe finden werden. 
Dem Vaticanum II ist der Sonntag als Herrentag der „Ur-Feiertag". Im Vordergrund 
steht die Zusammenkunft der Christgläubigen, ,,um das Wort Gottes zu hören" und 
„an der Eucharistiefeier teilzunehmen". Deshalb soll er auch „ein Tag der Freude 
und der Muße" sein. Der Sonntag ist „Fundament und Kern .des ganzen liturgischen 
Jahres"8• Darum hält das Konzil auch unbedingt im Falle einer Kalenderreform an 
der „Siebentagewoche mit dem Sonntag" fest7• 

In der Pastoralkonstitution findet sich im Kapitel über das Wirtschaftsleben zur Arbeit 
der Hinweis auf die - nicht ausdrüd<lich auch den Sonntag eigens hervorhebenden -
Zeiten der Ruhe und der Muße. Ihre Dauer müsse ausreichen für das Leben der 
Arbeiter „mit ihren Familien, für ihr kulturelles, gesellschaftliches und religiöses 
Leben"8• Hier sind für die (auch sonntägliche) Arbeitsruhe die Argumente des Frei­
seins für das religiöse Leben und den Kult auf einer Ebene gesehen mit einer Reihe 
anderer Rechte und Notwendigkeiten für den arbeitenden Menschen sowohl personaler 
als auch gesellschaftlicher Natur. 

Freilich wird die Arbeitsruhe am Sonntag für den Christen auch mit eine Voraussetzung 
sein, in kirchlicher Gemeinschaft und in der liturgischen Gemeinde versammelt, den 
Herrentag zu feiern. Dennoch, ,,die sehr unterschiedlichen Elemente des Kultes und 
der Arbeitsruhe dürfen .nicht gleichrangig gestellt werden. Der Sonntag bestand lange 
ohne Arbeitsruhe"'· Die Auslegung des Sonntagsgebots durch die Kirche heute geht 
vom starren Gesetzes-Rigorismus und Zwang, im allgemeinen, und bei der Arbeitsruhe 
im besonderen, weg zu einem bewußten Feiern, so daß manchmal bereits in der theol. 
Argumentation die Gefahr einer Unverbindlichkeit gesehen werden könnte und einer 
situations-ethischen Willkür des einzelnen dem Gebot gegenüber. Dabei wird die 
Bedeutung des historischen Werdens der Sonntagsruhe aus dem religiös-kultischen 

'Vgl. Utz-Gronner, Soziale Summe Pius' XII., Bd. II, Nr. 3247. 
1 Vgl. B. Häring, Das Gesetz Chrisä Bd. 2, Münc:hen-Freiburg/B. 1966, 283- 324. 
• Uturgiekonstitution ,,Sacrosanctum Concilium", Nr. 106. 
7 Ebd., im Anhang. 
8 Pastoralkonstitution „Gaudium et spes", Nr. 67. 
9 H. Oster, in: Sacramentum Mundi IV, 588. 
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christlichen auch die rein menschliche SOZ1:  e  ale gensch des arbeits-
freien Sonntags in der Industriegesellschaft zZu wenu| beachtet. Die ewerkschaften
Z eben die arbeitenden Menschen sind heute, auch a nicht-religiösen Motiven,

nächsten Verbündeten die kirchlichen Interessen der sonntäglichen
Arbeitsruhe!®.

Riefll sieht den theol Sinn des Sonntags der Arbeitsruhe -  en zwingend VeOeI-

bunden, die er SOZ].|  ale Institution bezeichnet Er deutet aber das Zusammenspiel
der religiösen Sinnebene mut den cozialethischen Motiven die Sonntagsruhe an, S{}
daß gerade 3‘!E3! säkularistischen Welt eser des Sonntagsgebots auch die
natürliche Einsicht sich haben kann. AÄAndererseits wird das sozialwirtschaftliche
rgument, Abwägung mıit personalen und cOzialen Interessen, Ausnahmen von
der Arbeitsruhe Sonntag wesentlich auch die religiöse Beurteilung eran-
zuziehen semn. Damit ıst die, vVon Rief zurückgedrängte, moraltheol. Kasuistik ı das
Verbot „knechtlicher” Arbeit Sonntag auf mehr grundsätzliches enken
bezogen
Di DU  DM Aw. Ende fünfziger in \“  E BRD

gewissen Wirtschaftsbranchen Arbeiten bt, die durchgehend leisten
sind, ist me bestritten worden, Ze bei Hochöfen und Kokereien. den fünfziger
Jahren wurde aber Zzuers: Hüttenwerke Westdeutschlan: die Aufhebung des
gesetzlichen sonntäglichen Arbeitsverbotes verfügt un in diesen Werken die gl ÄAw
eingeführt. Nese Arbeitszeitregelung sollte 1956/57 auf den gesamten Bereich
der deutschen Gtahlindustrie ausgedehnt werden, zunächst und schließlich
140.000 Arbeiter erfassen nach Absprache zwischen den Unternehmern und der
IG Metall. Die Erzbischöfe von Köln und Paderborn und die Bischöfe vVon Münster
und achen aber cscharf dagegen auf und aten die staatlichen Stellen, ede
Ausnahmegenehmigung verweigern?“, atsaı wurde dann die Ausnahme-
genehmigung Hüttenwerke Nordrhein-Westfalen erteilt, wodurch unmittelbar

Arbeiter betroffen wurden. Die Kirche cah darin e1n Abgehen Von der bis-
herigen inie, Sonntagsarbeit Ur genehmigen, venn dies durch das Allgemeinwohl

und schlechterdings notwendig wAare.  +
Die cittlich gerechtfertigten Ausnahmen Gebot der Sonntagsruhe hatte damals
Joseph Söffner zusammengestellt einem rtikel „lag des Herrn und gleitende
Arbeitswoche‘‘13, Mit der Ausnahmeregelung 1m 5inne der AÄAw. würde aber
gumenten rein zugunsten wirtschaftlicher entabilität der Betriebe e1nes ndustrie-
eiges und der erkürzung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer gefolgt und der Vorrang
des Sonntags als Tag der Arbeitsruhe den anderen Wochentagen einfach aufge-
geben Die ompetenz der unmittelbar Beteiligten dazu, der Unternehmer- und
Arbeitnehmervertreter und der staatlichen Aufsichtsbehörde, wurde von Kardinal Frings

15 gesamtgesellschaftlichen runden bestritten14: „Wird der onntag
gesellschaftliche Einrichtung und ceiner Sonderstellung unter den übrigen Tagen

der Woche durch die Neuregelung die betroffenen Arbeiter de jJure und fa  z
abgeschafft.” Das heiß  a Was bisher eine, vielleicht cht genügend ernst bekämpfte

In die S einer Ichen unverbindlichen Sicht des Sonntagsgebotes, erweis atıch
auf Umstände In der Arbeitswelt, kommt er, D Sonntagsgebot Anachro-
NISMUS oder heilsamer Appell? in: 122 (1974), —  B 163.

11 Sonntag und Arbeit, in: 113 (1965), 338 z 347
D se mit allen Argumenten I1 und wider eind vn  ‚S d HerKorr eschrieben,

Jg. 1956/57, — 241 und 6 — 348
TIThZ 1956), Nr., 5, 265,
ıben vVom 13. N  5 1957, it H  m;(‘!!‘ Jg.
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duistlidten Denken audt für die rein mensdtlidte soziale Errungensdtaft des arbeits­
freien Sonntags in der Industriegesellsdtaft zu wenig beachtet. Die Gewerkschaften 
z. B. und eben die arbeitenden Menschen sind heute, auch aus nicht-religiösen Motiven, 
die nächsten Verbündeten für die kirdtlichen. Interessen der sonntäglidten 
Arbeitsruhe10• 

J. Rief11 sieht den theol. Sinn des Sonntags mit der Arbeitsruhe nicht zwingend ver­
bunden, die er als soziale Institution bezeichnet. Er deutet aber das Zusammenspiel 
der religiösen Sinnebene mit den sozialethischen Motiven für die Sonntagsruhe an, so 
daß gerade in einer säkularistischen Welt dieser Teil des Sonntagsgebots audt die 
natürliche Einsicht für sidt haben kann. Andererseits wird das sozialwirtsdtaftliche 
Argument, in Abwägung mit personalen und sozialen Interessen, für Ausnahmen von 
der Arbeitsruhe am Sonntag sehr wesentlich auch für die religiöse Beurteilung heran­
zuziehen sein. Damit ist die, von Rief zuriickgedrängte, moraltheol. Kasuistik um das 
Verbot ,,knechtlidter" Arbeit am Sonntag auf ein mehr grundsätzliches Denken 
bezogen. 

Die Diskussion um die gL Aw. Ende der fünfziger Jahre in der BRD 

Daß es in gewissen Wirtschaftsbranchen Arbeiten gibt, die durchgehend zu leisten 
sind, ist nie bestritten worden, z. B. bei Hochöfen und Kokereien. In den fünfziger 
Jahren wurde aber zuel'St für Hüttenwerke in Westdeutschland die Aufhebung des 
gesetzlichen sonntäglichen Arbeitsverbotes verfügt und in diesen Werken die gl. Aw. 
eingeführt. Diese neue Arbeitszeitregelung sollte 1956/57 auf den gesamten Bereich 
der deutsdten Stahlindustrie ausgedehnt werden, zunächst 25.000 und schließlich 
140.000 Arbeiter erfassen nadt Absprache zwischen den Unternehmern und der 
IG Metall. Die Erzbischöfe von Köln und Paderborn und die Bischöfe von Münster 
und Aachen traten aber scharf dagegen auf und baten die staatlichen Stellen, jede 
Ausnahmegenehmigung zu verweigem12• Tatsächlich wurde dann die Ausnahme­
genehmigung für 16 Hüttenwerke in Nordrhein-Westfalen erteilt, wodurch unmittelbar 
17.000 Arbeiter betroffen wurden. Die Kirche sah darin ein Abgehen von der bis­
herigen Linie, Sonntagsarbeit nur zu genehmigen, wenn dies durch das Allgemeinwohl 
bedingt und isdtlechterdings notwendig wäre. 
Die sittlich gerechtfertigten Ausnahmen vom Gebot der Sonntagsruhe hatte damals 
Joseph Höffner zusammengestellt in einem Artikel „Tag des Herrn und gleitende 
Arbeitswoche"18• Mit der Ausnahmeregelung im Sinne der gl. Aw. würde aber 
Argumenten rein zugunsten wirtschaftlicher Rentabilität der Betriebe eines Industrie­
zweiges und der Verkürzung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer gefolgt und der Vorrang 
des Sonntags als Tag der Arbeitsruhe vor den anderen Wochentagen einfach aufge­
geben. Die Kompetenz der unmittelbar Beteiligten dazu, der Unternehmer- und 
Arbeitnehmervertreter und der staatlichen Aufsichtsbehörde, wurde von Kardinal Frings 
damals aus gesamtgesellschaftlichen Gründen bestritten14 : ,,Wird doch der Sonntag 
als gesellsdtaftliche Einrichtung und in seiner Sonderstellung unter den übrigen Tagen 
der Woche durch die Neuregelung für die betroffenen Arbeiter de jure und de facto 
abgeschafft." Das heißt: Was bisher eine, vielleicht nicht genügend ernst bekämpfte 

10 In die Nähe einer solchen unverbindlichen Sicht des Sonntagsgebotes, ohne Verweis audi 
auf die Umstände in der Arbeitswelt, kommt H. Müller, Das Sonntagsgebot - Anaduo­
nismus oder heilsamer Appell7 in: ThPQ 122 (1974), 150-163. 

11 Sonntag und knechtliche Arbeit, in: ThPQ 113 (1965), 338-347. 
11 Die Ereignisse mit allen Argumenten für und wider sind in der HerKorr beschrieben, 

XL Jg. 1956/57, 236-241 und 346-348. 
1a TrhZ 65 (1956), Nr. 5, 257 - 265. 
11 Schreiben vom 13. März 1957, zit. HerKorr XI. Jg. 348. 
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Ausnahme WAar, wird durch den Tarifvertrag zweiler mächtiger gesellschaftlicher Organe
ZuUum esetz erhoben.

Frings nat nochm. auf &]  e eitere Konsequenz hingewiesen: „Da die
Sonntagsruhe allen Industriezweigen chaftliche Einbußen auferlegt, konnte Von
einer Gtelle iINS bisher die Besorgnis abgenommen werden, unmöglich sSein
wird, die Ausweitung der von Ihnen geplanten Maßnahmen verhindern, G eın
ndustriezweig sich davon gänzlich frei machen kann, zumal andere dann sich auf den
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes berufen werden.,“ Mit der Einführung der

AÄAw irgendeiner Stelle der Wirtschaft, w  n 611e nicht durch evidente technische
Notwendigkeiten oder eine evidente Rücksicht auf das öffentliche Wohl begründet
ist, £311t nach Frings eben eine Grundsatzentscheidung, vollzieht sich der „Damm-
bruch”, dessen Katastrophe in dem Gefälle besteht, das erzeugt.
Die Argumente der Bischöfe und christlichen Autoren waren nich:  er
religiöser Natur. £fehlte nich!  r der Hinweis auf die mit dem gemeinsamen ejen Tag
anl Sonntag gegebenen Möglichkeiten der Kommunikation zwischen den Menschen

Familie und Gesellschaft. Schöllgen cah gegenüber der gl AÄAw. 9-  P allein eine
Rückzugslinie des 3, Gebotes!1®. Auch der soziale ehalt der sonntäglichen Arbeitsruhe

die Arbeiterschaft als Errungenschaft der Sozialreform wurde hervorgehoben!®,
Den Problemen der Sozialpastoral her Geck nach!?.
1er zeigte sich allerdings auch die starke Position des deutschen Katholi-
Z15MUS, der sich eine nNUur schwer zu umgehende Autorität der rage der Sonntags-
heiligung erwıesen hatte und cicher ZUr Eindämmung des Experiments einiges
erreicht hatte. Hingegen ging D talien, in der Erzdiözese Camerino, wenig
später, 1963, einen anderen Weg hier wurde die Fakultät erteilt, rAN Erfüllung
der Sonntagspflicht auch ein Wochentag bestimmt werden könne!?! Die H:  1NWEeise  2  - auf
die Ausland oft mildere Haltung der kirchlichen Stellen machte den deutschen
Bischöfen ihrem Kampf un die Sonntagsruhe auch ZU schaffen

Die heutige Entwicklung und Verbreitung der \“  ‚&
entwickelten Industriegesellschaft adBRD ul Osterreich
] kann die These formuliert werden, d  laß die kontinuierliche Arbeitszeit ein
auf W Betriebe weniger Branchen beschränkter Ausnahmef$f$all geblieben ist. Bei
den Osterreich seit laufenden Bemühungen un ein! Neufassung der
arbeitsrechtlichen Regelung der Sonn- und eiertage, die S ein!  m Endphase (Begut-
achtung) eingetreten ist, hat cich der ren:; verstärkt, den Katalog der Ausnahmen zZu

restringieren. ÄAm Grundsatz der Ausnahmestellung des Sonntags ist also keineswegs
gerüttelt worden, obwohl die religiösen Motive sicher 9  “ mehr SO aktuelles ewicht
haben Ja, die eit Samstag Uhr An soll bereits ın die Sonntagsruhe voll
einbezogen werden. Die Arbeitervertretungen sehen ihr Anliegen vielmehr S den
Widerstand unternehmerischer Kreise einer estärkeren Änpassung der Arbeitszeit

die sozialen Unı individuellen Bedürfnisse der beitnehmer, besonders die
Rücksicht auf die Familie und ;hren Rhythmus Verhältnis ZU den optimalen
betrieblichen Zeitrhythmen. Die rtschaftlichen Erfordernisse werden keineswegs als
dominierend ZUT Kenntnis geHNOHMUMEN, wenn auch die derzeitige wirtschaftliche
Kezession der Sozialpolitik Grenzen auferlegt. Eine ccehr repräsentative Zählung der

Die gl. Äw, Kultursoziologische Erwägungen Sinn des Sonntags; Konkrete
Düsseldor! 1961, Ü
Vgl Paulus, b}ragen um Priester und ‘beiter, T o (1957), 85 — 9B.

17 Arbeitszeitentwicklung und 5ee> Teil), in: er Pastoralblatt, 0, Jg. (1957),
140.

Vgl Peschke, Der wandernde Sonntag, in: 1965), 168
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Ausnahme war, wird durch den Tarifvertrag zweier mächtiger gesellschaftlicher Organe 
zum Gesetz erhoben. 
Kardinal Frings hat nochmals auf eine weitere Konsequenz hingewiesen: ,,Da die 
Sonntagsruhe allen Industriezweigen wirtschaftliche Einbußen auferlegt, konnte von 
keiner Stelle uns bisher die Besorgnis abgenommen werden, daß es unmöglich sein 
wird, die Ausweitung der von Ihnen geplanten Maßnahmen zu verhindern, wenn ein 
Industriezweig sich davon gänzlich frei machen kann, zumal andere dann sich auf den 
Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes berufen werden." Mit der Einführung der 
gl. Aw. an irgendeiner Stelle der Wirtscha·ft, wenn sie nicht durch evidente tedmische 
Notwendigkeiten oder eine evidente Rücksicht auf das öffentliche Wohl begründet 
ist, fällt nach Kard. Frings eben eine Grundsatzentscheidung, vollzieht sich der „Damm­
bruch", dessen Katastrophe in dem Gefälle besteht, das er erzeugt. 
Die Argumente der Bischöfe und christlidten Autoren damals waren nicht rein 
religiöser Natur. Es fehlte nicht der Hinweis auf die mit dem gemeinsamen freien Tag 
am Sonntag gegebenen Möglichkeiten der Kommunikation zwisdten den Mensdten 
in Familie und Gesellsdtaft. H. Sdtöllgen sah gegenüber der gl. Aw. nidtt allein eine 
Rückzugslinie des 3. Gebotes15• Auch der soziale Gehalt der sonntäglidten Arbeitsruhe 
für die Arbeitersdtaft als Errungensdtaft der Sozialreform wurde hervorgehoben16• 

Den Problemen von der Sozialpastoral her ging A. Geck nach17• 

Hier zeigte sich allerdings audt die (damals) starke Position des deutsdten Katholi­
zismus, der sich als eine nur sdtwer zu umgehende Autorität in der Frage der Sonntags­
heiligung erwiesen hatte und sicher zur Eindämmung des Experiments doch einiges 
erreicht hatte. Hingegen ging man z. B. in Italien, in der Erzdiözese Camerino, wenig 
später, 1963, einen anderen Weg: hier wurde die Fakultät erteilt, daß zur Erfüllung 
der Sonntagspßicht auch ein Wochentag bestimmt werden könne18 ! Die Hinweise auf 
die im Ausland oft mildere Haltung der kirdtlichen Stellen machte den deutschen 
Bischöfen in ihrem Kampf um die Sonntagsruhe auch zu 5chaffen. 

Die heutige Entwid<lung und Verbreitung der kontinuierlichen Arbeitszeit in der 
entwid<elten Industriegesellschaft wie der BRD und Österreidi 

Es kann vorweg die These formuliert werden, daß die kontinuierliche Arbeitszeit ein 
auf wenige Betriebe weniger Branchen beschränkter Ausnahmefall geblieben ist. Bei 
den in Österreich seit 10 Jahren laufenden Bemühungen um eine Neufassung der 
arbeitsredttlichen Regelung der Sonn- und Feiertage, die nun in eine Endphase (Begut­
achtung) eingetreten ist, hat sich der Trend verstärkt, den Katalog der Ausnahmen zu 
restringieren. Am Grundsatz der Ausnahmestellung des Sonntags ist also keineswegs 
gerüttelt worden, obwohl die religiösen Motive sicher nicht mehr so aktuelles Gewicht 
haben. Ja, die Zeit von Samstag 13 Uhr an soll bereits in die Sonntagsruhe voll 
einbezogen werden. Die Arbeitervertretungen sehen ihr Anliegen vielmehr gegen den 
Widerstand unternehmerisdter Kreise in einer stärkeren Anpassung der Arbeitszeit 
an die sozialen und individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer, z. B. besonders die 
Rücksicht auf die Familie und ihren Rhythmus im Verhältnis zu den optimalen 
betrieblidten Zeitrhythmen. Die wirtschaftlichen Erfordernisse werden keineswegs als 
dominierend zur Kenntnis genommen, wenn audt die derzeitige wirtschaftliche 
Rezession der Sozialpolitik Grenzen auferlegt. Eine sehr repräsentative Zählung der 

15 Die gl. Awv Kultursoziologlsdte Erwägungen zum Sinn des Sonntags; in: Konkrete Ethik, 
Düsseldorf 1961, 250 - 256. 

is Vgl. J. Paulus, Fragen um die gl. Aw., in: Priester und Arbeiter, 7. Jg. (1957), 85 -98. 
17 Arbeitszeitentwid<lung und Seelsorge (II. Teil), in: Kölner Pastoralblatt, 9. Jg. (1957), 

135-140. 
18 Vgl. K. H. Peschke, Der wandernde Sonntag, in: ThPQ 113 (1965), 168 f. 
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bestehenden Sonntagsarbeit in ÖOsterreich, die 1978 1 Mikrozensus durchgeführt
wurde und die erst 1979 a  { vorliegen wird, hat die rage nach der gl Aw.
g nich  r gestellt, da S1e 1n ÖOsterreich nich:  en auftritt.

Branchen, WO die Arbeitszeit rund die Uhr gehen muß aus
assıyven Rentabilitäts- und Zeitgründen, wıe bei den Operators e den Computern,
z B der Geldinstitute, gibt e5 für die notwendige Sonntagsarbeit Sonderregelungen
be: der Einteilung Sonntagsschicht. Im Baugewerbe hat SI  ch, auf entfernten Bau-
stellen Vo allem, die „verschobene Arbeitswoche“” oder Dekadenarbeit eingebürgert,
WO auf neun Arbeitstage (Montag bis Damstag und folgend ontag 15

wieder den Sonntag prinzipiell als arbeitsfrei geben, vier fr:  e])1e Tage einschließlich
des Sonntags olgen dem fr  ejen  ® Sonntag der „Dekade” freilich hat sich
oft Überstundenarbeit eingebürgert. Die Regelung steht aber Interesse der Bau-
arbeiter, die ın der ege! „Wochenpendler” sind, ihnen eiıne längere geschlossene
Freizeit zZu sichern.
] zeigt sich, 8 die Arbeitszeitregelung ın einem Kompromiß zwischen rfordernissen
der wirtschaftlichen Rentabilität der Betriebe und den Interessen der Beschäftigten
erfolgt. D  hese Interessen gehen zunächst in Richtung von mehr zusammenhängender
Freizeit, en aber Vorrang gemeinsamer Freizeit der gesellschaftlichen Ver-
bundenheit fest, also auych aml Vorrang des Sonntags Die inhaltliche Füllung dieser
Freizeit mıit der Hinwendung ZUT FE  ilie, ZUT Erholung, ZUr Bildung, Fest, e]ler
und Kult ı1st e1ıne andere Seite, die icht in 1€e Komponente der Arbeitszeitregelung
511
Schon Ü hat Wallraff formuliert „Offensichtlich ist der Sonntag robust un
strapazierfähig Wie die Familie und andere Basis-Institutionen Tä| e1in geruüt-
teltes Maß Al Belastungen“. Er hat aber auch die gesellschaftliche und christliche
Verantwortung ul das Gut des Sonntags nich‘  er secn  : „Trotzdem muß immer
wieder auch von außen, durch Rechtsakte geschützt und gefördert werden. Sonst e  ber-
wuchern ihn d materiellen Interessen zu ctark“/ 19
Wenn 1an daher auch icht durch ‚„‚außeren Zwang, durch Gesetze“” die
Sonntagsheiligung sichern kann“®, wird e1ner optimalen Sonntagsheiligung
1m sOzialethischen religiösen Sinn die gesetzliche Regelung e1ne Hilfestellung
bedeuten. |') © entsprechenden Mahnungen ZUu Ner aııch religiös verbindlich fOr-
mulierten Heiligung des onntags durch Arbeitsruhe sind dann aber die gesell-
cschaftlich wirksame Norm Orientierung der Sozialpartner (Tarifpartner) und
der Öffentlichen Hand (Gesetzgeber und Verwaltung). Wenn e1n „triumphalistisches“
Auftreten der Kirche mıit „Gesetzen“” und folgender Gesetzeskasuistik aAuch D-  err mehr
gefra ist, die Erhaltung der Sonntagsruhe, eiıner christlichen Gesellschaft historisch
gewachsen, ist eın Wert, für den sich einzusetzen e1n Dienst Menschen der
Industriegesellschaft ist, der man! auch Mut und Zähigkeit verlangt, auch den
Mut, .-4'll-1 Gewissensnorm gesellschaftlich wirksam zZu ormulj;eren und zu verkünden.
Wie das Beispiel der Aw. zeıgte, hat eiınen Wert und S171| langtristig die
eligiösen Interessen durchaus den gemein menschlichen Oonform. Die Kirche co{l
sich die Entwicklung der TODleme der Arbeitszeitregelung aNDaSSECN, aber ihren
wesentlichen Standpunkt nicht aufgeben und die Diskussion ımmer einbringen.
19 Fortentwicklung der nntagsruhe, NC 60), (40 49), 48.

Fischer, Um den onntag in der Industrie, in 14 60), (29 — 40), 3
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bestehenden Sonntagsarbeit in Österreich, die 1978 im Mikrozensus durchgeführt 
wurde und die erst 1979 ausgewertet vorliegen wird, hat die Frage nach der gl. Aw. 
gar nicht gestellt, da .sie in Österreich nicht auftritt. 
Selbst in neuen Branchen, wo die Arbeitszeit rund um die Uhr gehen muß aus 
massiven Rentabilitäts- und Zeitgründen, wie bei den Operators an den Computern, 
z.B. der Geldinstitute, gibt es für die notwendige Sonntagsarbeit Sonderregelungen 
bei der Einteilung zur Sonntagsschicht. Im Baugewerbe hat sich, auf entfernten Bau­
stellen vor allem, die 11 verschobene Arbeit'Swoche" oder Dekadenarbeit eingebürgert, 
wo auf neun Arbeitstage (Montag bis Samstag und folgend Montag bis Mittwoch), 
die wieder den Sonntag prinzipiell als arbeitsfrei geben, vier freie Tage einschließlich 
des Sonntags folgen. An dem einen freien Sonntag in der „Dekade" freilich hat sich 
oft Oberstundenarbeit eingebürgert. Die Regelung steht aber im Interesse der Bau­
arbeiter, die in der Regel 11Wochenpendler'' sind, um ihnen eine längere geschlossene 
Freizeit zu sichern. 

Es zeigt sich, daß die Arbeitszeitregelung in einem Kompromiß zwischen Erfordernissen 
der wirtschaftlichen Rentabilität der Betriebe und den Interessen der Beschäftigten 
erfolgt. Diese Interessen gehen zunächst in Richtung von mehr zusammenhängender 
Freizeit, halten aber am Vorrang gemeinsamer Freizeit in der gesellschaftlichen Ver­
bundenheit fest, also auch am Vorrang des Sonntags. Die inhaltliche Füllung dieser 
Freizeit mit der Hinwendung zur Familie, zur Erholung, zur Bildung, zu Fest, Feier 
und Kult ist eine andere Seite, die nicht in die Komponente der Arbeitszeitregelung 
fällt. 
Schon 1960 hat H. J. Wallraff formuliert: ,,Offensichtlich ist der Sonntag robust und 
strapazierfähig. Wie die Familie und andere Basis-Institutionen verträgt er ein gerüt­
teltes MaS an Belastungen". Er hat aber auch die gesellschaftliche und christliche 
Verantwortung um das Gut des Sonntags nicht vergessen: 11Trotzdem muß er immer 
wieder auch von außen, durch Rechtsakte geschützt und gefördert werden. Sonst über­
wuchern ihn die materiellen Interessen zu stark"19• 

Wenn man daher auch nicht zuerst durch „äußeren Zwang, durch Gesetze" die 
Sonntagsheiligung sichern kann20, so wird doch einer optimalen Sonntagsheiligung 
im sozialethischen und religiösen Sinn die gesetzliche Regelung eine Hilfestellung 
bedeuten. Die entsprechenden Mahnungen zu einer auch religiös verbindlich for­
mulierten Heiligung des Sonntags durch Arbeitsruhe sind dann aber die gesell­
schaftlich wirksame Norm zur Orientierung der Sozialpartner (Tarifpartner) und 
der öffentlichen Hand (Gesetzgeber und Verwaltung). Wenn ein „triumphalistisches" 
Auftreten der Kirche mit „Gesetzen" und folgender Gesetzeskasuistik auch nicht mehr 
gefragt ist, die Erhaltung der Sonntagsruhe, in einer christlichen Gesellschaft historisch 
gewachsen, ist ein Wert, für den sich einzusetzen ein Dienst am Menschen in der 
Industriegesellschaft ist, der manchmal auch Mut und Zähigkeit verlangt, auch den 
Mut, eine Gewissensnorm gesellschaftlich wirksam zu formulieren und zu verkünden. 
Wie das Beispiel der gl. Aw. zeigte, hat es einen Wert und sind langfristig die 

~ religiösen Interessen durchaus den allgemein menschlichen konform. Die Kirche soll 
sich an die Entwicklung der Probleme der Arbeit'Szeitregelung anpassen, aber ihren 
wesentlichen Standpunkt nicht aufgeben und in die Diskussion immer neu einbringen. 

11 Fortentwid<lung der Sonntagsruhe, in: NO 14 (1960), (40-49), 48. 
to So H. Fischer, Um den Sonntag in der Industrie, in NO 14 (1960), (29 - 40), 36. 
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